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Anlage 11 

 
Belehrung 

zur Gewährung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch 
Zwölftes Buch (SGB XII) – Drittes bis Neuntes Kapitel 

 
(Nachstehend werden Sie über die Rechte und Pflichten als Empfänger von Leistungen nach 
dem SGB XII belehrt) 
 
Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, 
das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unab-
hängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbei-
ten. Zur Erreichung dieser Ziele haben die Leistungsberechtigten und die Träger der Sozialhilfe im 
Rahmen ihrer Rechte und Pflichten zusammenzuwirken. 
 
Auf Sozialleistungen besteht ein Anspruch, soweit bestimmt ist, dass Hilfe zu gewähren ist (§ 38 Sozi-
algesetzbuch, Allgemeiner Teil – SGB I – AT - § 17 SGB XII). Art und Form und Maß der Hilfe richten 
sich nach den Besonderheiten des Einzelfalls, insbesondere nach der Person des Hilfesuchenden, 
der Art seines Bedarfs und der örtlichen Verhältnisse. 
 
Leistungen nach dem SGB XII werden als Geldleistungen erbracht, die in der Regel abhängig vom 
Einkommen und Vermögen sind. 
 
Die Sozialhilfe setzt, mit Ausnahme der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, ein, so-
bald dem Träger der Sozialhilfe bekannt wird, dass die Voraussetzungen für die Hilfe vorliegen. 
 
Die Leistungen der Sozialhilfe dienen nach § 18 SGB XII der Abwendung einer gegenwärtigen Notla-
ge. Sie werden daher nicht rückwirkend erbracht. Bitte achten Sie darauf, dass alle Leistungen, die 
von der Sozialhilfebehörde erbracht werden sollen (z. B. einmalige Leistungen), rechtzeitig bei der 
Sozialhilfebehörde zu beantragen sind. 
 
Nach Antragsausgabe ist innerhalb der mitgeteilten angemessenen Frist  die Hilfebedürftigkeit 
zu begründen und mit notwendigen Unterlagen zu belegen. Meldet sich der Antragsteller bzw. 
der Beauftragte innerhalb der mitgeteilten angemessenen Frist nicht mehr, so kann der Antrag 
zurückgewiesen werden. 
 
Aufgabe des Sozialhilfeträgers 
Die Mitarbeiter des Sozialhilfeträgers prüfen, wie der jeweiligen Notlage am besten begegnet werden 
kann und welche Hilfen im Einzelfall ggf. in Frage kommen (Leistungsart). Der Sozialhilfeträger hat 
den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln und bestimmt Art und Umfang der Ermittlungen. Er hat 
dabei alle für den Einzelfall bedeutsamen, auch die für den Antragsteller günstigen Umstände zu be-
rücksichtigten (§ 20 Abs. 1 und Abs. 2 SGB X). 
 
Der Sozialhilfeträger bedient sich der Beweismittel, die er nach pflichtgemäßen Ermessen zur 
Sachverhaltsermittlung für geboten hält (§ 21 Abs. 1 SGB X). Die Mitarbeiter des Sozialhilfeträgers 
stellen außerdem wegen des Nachranges der Sozialhilfe fest, ob der Antragsteller eigenes Einkom-
men und Vermögen einzusetzen hat, ob Ansprüche gegenüber anderen Sozialleistungsträgern beste-
hen oder ob Angehörige ihm helfen können. 
 
Nachrang der Sozialhilfe/Einkommens- und Vermögenseinsatz/Ausnahmen 
Die Gewährung von Sozialhilfe unterliegt dem Nachranggrundsatz (vgl. § 2 Abs. 1 SGB XII). Daher ist 
das anrechenbare Einkommen, das verwertbare Vermögen und vorrangige Sozialleistungen vor der 
Beanspruchung von Sozialhilfe zur Sicherung des Lebensunterhalts einzusetzen. 
 
Zum Einkommen gehören gemäß § 82 Abs. 1 SGB XII alle Einkünfte in Geld oder Geldeswert unab-
hängig von ihrer Rechtsnatur (z. B. Arbeitseinkommen, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Arbeitslosen-
geld, Krankengeld, Renten, Kindergeld, Wohngeld, Mieteinnahmen, Zinsen, Betriebskostenguthaben 
etc.). Bei der Anspruchsprüfung sind somit alle geldwerten Zuflüsse, die nicht per Gesetz von der 
Anrechnungsfähigkeit ausgeschlossen sind, als Einkommenstatbestände zu berücksichtigen. 
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Die leistungsbeantragende bzw. -beziehende Person hat hierzu alle entsprechenden Unterlagen ent-
sprechend ihrer Mitwirkungspflichten, auch unaufgefordert, vorzulegen. Bei Ehepaaren werden die 
Einkommensverhältnisse beider Partner berücksichtigt. Unter Anrechnung der Einkünfte wird zur De-
ckung des Lebensunterhaltes der leistungsbeziehenden Person in der Einrichtung sowie des in der 
Häuslichkeit verbliebenen nicht getrenntlebenden Ehepartners ein s. g. Kostenbeitrag ermittelt, den 
das Ehepaar monatlich als Eigenanteil an die Einrichtung zu leisten hat. 
 
Leistungsberechtigte und deren nicht getrenntlebende Ehepartner müssen ihr gesamtes verwertbares 
Vermögen vorrangig verbrauchen, bevor Leistungen nach dem SGB XII gewährt werden können. 
Zum Vermögen gehören z. B. Grundstücke, Sparkassen- und Bankguthaben, Rückkaufwerte kapital-
bildender Versicherungen, Aktien, Fonds, PKW etc. Jedoch darf die Sozialhilfe u. a. nicht abhängig 
gemacht werden vom Einsatz oder von der Verwertung kleinerer Barbeträge oder sonstiger Geldwerte 
(sogenannte Frei- oder Schonbeträge, deren Höhe sich u. a. nach der Art der zu erbringenden Leis-
tung bestimmt). 
 
Bitte geben Sie hier auch an, wenn Sie noch Ansprüche gegen Dritte haben, z. B. Erbansprüche, 
Rückforderungen aus Verträgen oder Schenkungen o. ä.). 
 
Im Rahmen der Anspruchsberechnung prüft der Sozialhilfeträger, welches Vermögen von der Verwer-
tung ausgeschlossen ist (vgl. § 90 Abs. 2 SGB XII). 
 
Folgendes Vermögen muss nicht verwertet werden: 

 Vermögen, das aus öffentlichen Mitteln zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundla-
ge oder zur Gründung eines Hausstandes gewährt wird, 

 Kapital einschließlich seiner Erträge, das der zusätzlichen Altersvorsorge im Sinne des § 10a 
oder des Abschnitts XI des Einkommensteuergesetzes dient und dessen Ansammlung staat-
lich gefördert wurde, 

 sonstiges Vermögen, solange es nachweislich zur baldigen Beschaffung oder Erhaltung eines 
Hausgrundstücks bestimmt ist, soweit dieses Wohnzwecken behinderter, blinder oder pflege-
bedürftiger Menschen dient oder dienen soll und dieser Zweck durch den Einsatz oder die 
Verwertung des Vermögens gefährdet würde, 

 angemessener Hausrat; dabei sind die bisherigen Lebensverhältnisse der nachfragenden 
Person zu berücksichtigen, 

 Gegenstände, die zur Aufnahme oder Fortsetzung der Berufsausbildung oder der Erwerbstä-
tigkeit unentbehrlich sind, 

 Familien- und Erbstücke, deren Veräußerung für die nachfragende Person oder seine Familie 
eine besondere Härte bedeuten würde, 

 Gegenstände, die zur Befriedigung geistiger, besonders wissenschaftlicher oder künstleri-
scher Bedürfnisse dienen und deren Besitz nicht Luxus ist, 

 ein angemessenes selbstgenutztes Hausgrundstück. Die Angemessenheit bestimmt sich nach 
der Zahl der Bewohner, dem Wohnbedarf (zum Beispiel behinderter, blinder oder pflegebe-
dürftiger Menschen), der Grundstücksgröße, der Hausgröße, dem Zuschnitt und der Ausstat-
tung des Wohngebäudes sowie dem Wert des Grundstücks einschließlich des Wohngebäu-
des. 

 
Die Gewährung von Sozialhilfe unterliegt dem Nachranggrundsatz. Daher ist auch das gesamte ver-
wertbare Vermögen vor der Beanspruchung von Sozialhilfe zur Sicherung des Lebensunterhalts ein-
zusetzen. Jedoch darf die Sozialhilfe u. a. nicht abhängig gemacht werden vom Einsatz oder von der 
Verwertung kleinerer Barbeträge oder sonstiger Geldwerte (sogenannte Frei- oder Schonbeträge). 
 
Die Höhe der kleineren Barbeträge und sonstigen Geldwerte wurde zum 01. April 2017 neu geregelt. 
Dies heißt konkret: 
 

 Ist eine volljährige Person alleinstehend und bezieht Leistungen der Sozialhilfe, steht ihr ein  
Vermögensschonbetrag von 5.000,00 EUR zu. 
 

 Handelt es sich dagegen um ein Paar (Ehe-, Lebenspartnerschaft oder ehe- bzw. lebenspart-
nerschaftsähnliche Gemeinschaft), bei dem einer der Partner Leistungen nach dem SGB XII 
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bezieht, ist seit dem 01. April 2017 ein Vermögensschonbetrag von insgesamt 10.000,00 EUR 
zu gewähren (jeweils 5.000,00 EUR pro Partner). 

 

 Wenn dieses Paar ein Kind hat, für das es unterhaltsverpflichtet ist, ist ein Vermögensschon-
betrag von 10.500,00 EUR zu gewähren (5000,00 EUR pro Elternteil und 500,00 EUR für das 
zu unterhaltende Kind). 
 

 Wenn ein minderjähriges, unverheiratetes Kind mit Behinderung Leistungen nach dem SGB 
XII bezieht und die Leistung auch vom Einkommen und Vermögen der Eltern abhängt, steht 
ihm und seiner Familie ein Vermögensschonbetrag von 10.500,00 EUR zu (5.000,00 EUR pro 
Elternteil und 500,00 EUR für den minderjährigen Leistungsberechtigten). 

 
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel SGB XII 
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel SGB XII ist Personen zu leisten, die ihren not-
wendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesonde-
re aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können. Bei nicht getrennt lebenden Ehegatten 
oder Lebenspartnern sind das Einkommen und Vermögen beider Ehegatten oder Lebenspartner ge-
meinsam zu berücksichtigen; gehören minderjährige unverheiratete Kinder dem Haushalt ihrer Eltern 
oder eines Elternteils an und können sie den notwendigen Lebensunterhalt aus ihrem Einkommen und 
Vermögen nicht beschaffen, sind auch das Einkommen und das Vermögen der Eltern oder des Eltern-
teils gemeinsam zu berücksichtigen. 
 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist nach den besonderen Voraussetzungen des 
Vierten Kapitels SGB XII Personen zu leisten, die die Altersgrenze im Rahmen des § 41 Absatz 2 
SGB XII vollendet haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemin-
dert sind, sofern sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen 
Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können. Ein-
kommen und Vermögen des nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartners, die dessen 
notwendigen Lebensunterhalt übersteigen, sind zu berücksichtigen. Die Leistungen der Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminderung gehen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapi-
telvor. 
 
Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII 
Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfen für behinderte Menschen, Hilfen zur Pflege, Hilfen zur 
Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen werden nach 
dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII geleistet, soweit den Leistungsberechtigten, ihren nicht 
getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartner und, wenn sie minderjährig und unverheiratet sind, 
auch ihren Eltern oder einem Elternteil die Aufbringung der Mittel aus dem Einkommen und Vermögen 
nach den Vorschriften des Elften Kapitels dieses Buches nicht zuzumuten ist. 
 
Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, 
das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie soweit wie möglich befähigen, unab-
hängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbei-
ten. Zur Erreichung dieser Ziele haben die Leistungsberechtigten und die Träger der Sozialhilfe im 
Rahmen ihrer Rechte und Pflichten zusammenzuwirken. 
 
Auf Sozialhilfe besteht ein Anspruch, soweit bestimmt wird, dass die Leistung zu erbringen ist. Der 
Anspruch kann nicht übertragen, verpfändet oder gepfändet werden. Über Art und Maß der Leis-
tungserbringung ist nach pflichtmäßigem Ermessen zu entscheiden, soweit das Ermessen nicht aus-
geschlossen wird. Werden Leistungen auf Grund von Ermessensentscheidungen erbracht, sind die 
Entscheidungen im Hinblick auf die sie tragenden Gründe und Ziele zu überprüfen und im Einzelfall 
gegebenenfalls abzuändern. 
 
Bekleidungshilfe innerhalb von Einrichtungen 
Der notwendige Lebensunterhalt in Einrichtungen umfasst u. a. einen entsprechenden Betrag für Be-
kleidung, da dieser Bedarf durch die Gewährung des Barbetrages (Taschengeld) nicht abgedeckt ist. 
Der Sozialhilfeträger gewährt auf Antrag zweimal jährlich einen Pauschalbetrag für leistungsberechtig-
te  Personen, die nicht nur Leistungen für den Aufenthalt in einer Kurzzeitpflegeeinrichtung beziehen. 
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Angaben der nachfragenden Person über ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse werden 
als Sozialgeheimnis behandelt und Dritten nicht unbefugt offenbart. Eine Offenbarung personenbezo-
gener Daten ist nur zulässig, soweit der Betroffene im Einzelfall eingewilligt hat oder soweit eine ge-
setzliche Offenbarungsbefugnis vorliegt. 
 
Unterhalt 
Nach §§ 1601 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) erfolgt die Unterhaltsprüfung bei bezeichne-
ten Verwandten, die vorbehaltlich Ihrer Leistungsfähigkeit verpflichtet sind, Unterhalt zu gewähren. Die 
möglichen Unterhaltsansprüche gehen gemäß § 94 Abs. 1 Satz 1 SGB XII zusammen mit dem nach § 
1605 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) bestehenden unterhaltsrechtlichen Anspruch auf Auskunft auf 
das Sozialamt Tuttlingen über. 
 
Nach § 43 Abs. 2 SGB XII bleiben Unterhaltsansprüche einer grundsicherungsberechtigten Person 
gegenüber ihren Kindern und Eltern grundsätzlich unberücksichtigt, sofern deren steuerrechtliche 
Einkünfte unter dem Betrag von 100.000 Euro jährlich liegen. Das Einkommen mehrerer Kinder wird 
nicht zusammengerechnet. Sofern Anhaltspunkte vorliegen, dass die Einkommensgrenze von 
100.000 Euro erreicht oder überschritten wird, kann verlangt werden, dass die Daten der betreffenden 
Personen angegeben werden. 
 
Unterhaltsansprüche bei getrennt Lebenden oder Geschiedenen sind generell zu verfolgen. 
 
Pflichten der nachfragenden Personen und der Leistungsberechtigten 
Grundsätzlich muss jede nachfragende Person vor Inanspruchnahme von Leistungen der Sozialhilfe 
ihre Arbeitskraft, ihr Einkommen und ihr Vermögen einsetzen. Ansprüche gegen unterhaltspflichtige 
Angehörige und andere Dritte (z. B. Versicherungsträger, Arbeitgeber, Schadenersatzpflichtige und 
andere Stellen) sind geltend zu machen, um eine Notlage zu beseitigen oder zu mildern. 
 
Wer Sozialhilfeleistungen beantragt oder erhält, hat nach §§ 60 ff des Ersten Buches Sozialgesetz-
buch (SGB I) insbesondere alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind, auf Verlan-
gen des zuständigen Leistungsträgers der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte zuzu-
stimmen sowie Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers Be-
weisurkunden vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen; Änderungen in den Verhältnissen, die für 
die Leistung erheblich sind oder über die im Zusammenhang mit der Leistung Erklärung abgegeben 
worden sind, unverzüglich mitzuteilen. Diese Mitteilungspflicht bezieht sich in erster Linie auf die in 
den häuslichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Leistungsberechtigten eingetretenen Verände-
rungen; sie ist auch dann zu erfüllen, wenn der Leistungsberechtigte der Meinung ist, dass die Ände-
rung auf die Sozialhilfe keinen Einfluss hat. 
 
Eine Mitteilungspflicht besteht insbesondere, wenn der Leistungsberechtigte und die mit ihm im Haus-
halt lebenden Personen Einnahmen erzielen. Die Mitteilungspflicht ist auch zu erfüllen, wenn die Ein-
nahmen nur vorübergehend erzielt werden. Sie besteht auch dann, wenn die Einnahmen von der 
Steuer- und/oder Beitragspflicht zur Sozialversicherung befreit sind. Der Mitteilungspflicht unterliegen 
beispielsweise die Aufnahme einer Arbeit (auch geringfügige Beschäftigung oder Nebentätigkeit) und 
jede andere Erzielung von Einnahmen (z. B. durch Vermietung von Zimmern, Zufluss von Renten, 
Pensionen, Treuegeldern, Abfindungen, Entschädigungen, Darlehen und Eingang rückständiger For-
derungen, durch Lotteriegewinn, Erbschaft, Betriebskostenguthaben usw. Der Sozialhilfebehörde ist 
ebenfalls der Bezug von Naturalleistungen (Wohnung, Kost) oder die Entstehung einer Forderung 
gegen einen anderen mitzuteilen; 
 

 sich der Bestand des vorhandenen Vermögens (z. B. durch Kauf, Verkauf, Schenkung, Erb-
schaft, Scheidung, Vermögensauseinandersetzung) ändert 

 der Leistungsberechtigte oder ein Mitglied der Haushaltsgemeinschaft den Haushalt verlässt 
(z. B. bei Tod, Trennung o. ä.). Dies gilt auch, wenn die Abwesenheit nur vorübergehend ist 
(z. B. Krankenhausaufenthalt, Kuraufenthalt, Besuchsreise u. a.); 

 eine weitere Person in den Haushalt aufgenommen oder sonst eine Wohn- und Wirtschafts-
gemeinschaft aufgenommen wird; 

 die Wohnung/die vollstationäre Einrichtung gewechselt werden soll oder wurde; 

 ein Antrag auf Zahlung einer anderen Sozialleistung gestellt wird oder früher gestellt worden 
ist (z. B. Rente aus der Sozialversicherung, Versorgungsrente, Unfallrente, Kriegsschadenren-
te, Krankengeld, Pflegeversicherungsleistungen u. a.); 
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 ein Rechtsbehelf oder ein Rechtsmittel (z. B. Widerspruch, Klage, Berufung) gegen Entschei-
dungen anderer Sozialleistungsträger eingelegt wird; 

 der Leistungsberechtigte einen vermögensrechtlichen oder körperlichen Schaden durch einen 
Dritten erlitten hat; 

 der Leistungsberechtigte eine privatrechtliche Forderung gerichtlich geltend macht. 
 
Die Mitwirkungspflichten obliegen bei geschäftsunfähigen oder in ihrer Geschäftsfähigkeit einge-
schränkten Personen deren gesetzlichen Vertretern. 
 
Folgen fehlender Mitwirkung, Einschränkung des Hilfeanspruches 
Kommt derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten nicht nach 
und wird hierdurch die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert, kann der Leistungsträger 
ohne weitere Ermittlungen die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versa-
gen oder entziehen, soweit die Voraussetzungen der Leistung nicht nachgewiesen sind. Dies gilt ent-
sprechend, wenn der Antragsteller oder Leistungsberechtigte in anderer Weise absichtlich die Aufklä-
rung des Sachverhaltes erheblich erschwert (§ 66 SGB I). Kommt derjenige, der eine Sozialleistung 
wegen Pflegebedürftigkeit, Arbeitsunfähigkeit, wegen Gefährdung oder Minderung der Erwerbsfähig-
keit oder wegen Arbeitslosigkeit beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten nicht nach und ist 
unter Würdigung aller Umstände anzunehmen, dass deshalb die Arbeits-, Erwerbs- oder Vermittlungs-
fähigkeit beeinträchtigt oder nicht verbessert wird, kann der Leistungsträger die Leistung bis zur 
Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder entziehen. 
 
Wer seine häuslichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse falsch angibt, oder die erforderlichen Mittei-
lungen an die Sozialhilfebehörde unterlässt, gefährdet die rechtmäßige Leistungserbringung. Ist der 
Tatbestand des Betrugs nach § 263 Strafgesetzbuch erfüllt, muss mit strafrechtlicher Verfolgung 
gerechnet werden. 
 
Zu Unrecht erbrachte Leistungen sind zu erstatten. Können Leistungsberechtigte durch Annahme 
zumutbarer Unterstützungsangebote Einkommen erzielen, sind sie hierzu sowie zur Teilnahme an 
einer erforderlichen Vorbereitung verpflichtet. 
 
Kostenersatz 
Zum Ersatz der Kosten der Sozialhilfe ist verpflichtet, wer nach Vollendung des 18. Lebensjahres für 
sich oder andere durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten die Voraussetzungen für die 
Leistungen der Sozialhilfe herbeigeführt hat. Zum Kostenersatz ist auch verpflichtet, wer als leistungs-
berechtigte Person oder als deren Vertreter die Rechtswidrigkeit des der Leistung zu Grunde liegen-
den Bewilligungsbescheides kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannte. 
 
Der Erbe der leistungsberechtigten Person oder dessen Ehegatte oder dessen Lebenspartner ist zum 
Ersatz der Kosten der Sozialhilfe verpflichtet. Die Ersatzpflicht besteht nur für die Kosten der Sozialhil-
fe, die innerhalb eines Zeitraumes von zehn Jahren vor dem Erbfall aufgewendet worden sind. Diese 
Ersatzpflicht gehört zu den Nachlassverbindlichkeiten; der Erbe haftet aber nur mit dem Wert des 
Nachlasses. Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII (Grundsicherung) sind nicht vom Erben zu 
ersetzen. 
 
Schulden 
Schulden können grundsätzlich weder übernommen noch bei der Gestaltung der Hilfe berücksichtigt 
werden. Dieser Grundsatz ist in Ausnahme durch § 36 SGB XII durchbrochen und bedarf der Einzel-
fallprüfung. 
 
Pfändungsschutz 
Pfändungsschutz – und der Verrechnungsschutz bei Sozialleistungen – sind ab dem 1. Januar 
2012 nur noch mit einem P-Konto möglich. 
 
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrer Bank oder bei einer Schuldnerberatungsstelle 
(Schuldnerberatungsstelle beim Landratsamt Tuttlingen, Tel. 07461/926-4064 oder bei der Diankonie 
Tuttlingen, Tel. 07461/9697170. 
 
Einmalige Geldleistungen 
Im Rahmen des § 31 SGB XII können (ausschließlich) für folgende Anschaffungen bzw. Situationen 
einmalige Leistungen bewilligt werden: 
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 Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte 

 Erstausstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt 

 Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von                                                                                                                                      
therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten 
 

Der Bedarf ist rechtzeitig und vor Beschaffung, gegebenenfalls formlos, beim Sozialhilfeträger oder 
der von ihm beauftragten Stelle bekanntzugeben. Eine nachträgliche Kostenübernahme 
kommt grundsätzlich nicht in Frage. 
 
Umzug 
Sollte ein Umzug beabsichtigt sein, ist vor Abschluss des Mietvertrages die Übernahme der künftigen 
Miete bei dem zuständigen Sozialhilfeträger zu beantragen. Grundsätzlich werden nur die angemes-
senen ortsüblichen Kosten der Unterkunft anerkannt. Was angemessen ist, bestimmt sich nach den 
örtlichen Gegebenheiten und ist dadurch unterschiedlich. Verziehen Sie, ohne zuvor das zuständige 
Sozialamt vom Umzug bzw. von den neuen, der Mietwohnung betreffenden Umstände, informiert zu 
haben, so haben Sie keinen Anspruch auf Übernahme der unangemessenen Mietkosten. 
 
Die für den Landkreis Tuttlingen angemessenen Kosten der Unterkunft werden Ihnen durch eine 
separate Belehrung mitgeteilt. 
 
Besonderheiten in vollstationären Einrichtungen 
Voraussetzung für die Kostenübernahme in vollstationären Einrichtungen bzw. Betreuten Wohnformen 
durch den Sozialhilfeträger ist das Vorhandensein gültiger Vergütungsvereinbarungen über die Kos-
tensätze, Investitionskosten und ggf. der Ausbildungsvergütung. Vor Abschluss eines Vertrages ist 
durch die leistungsbeantragende Person bzw. deren gesetzlichen Vertreter die Einrichtung auf das 
Vorhandensein dieser Vergütungsvereinbarung zu befragen. Wurde keine Vereinbarung zwischen der 
Einrichtung sowie dem örtlichen Sozialhilfeträger geschlossen, entfällt eine mögliche Kostenübernah-
me durch das Sozialamt Tuttlingen.  
 
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Kosten für die Belegung eines Einzelzimmers nicht 
grundsätzlich anerkennt werden. Kapazitätsprobleme der Einrichtung, die einer Verlegung in ein Dop-
pelzimmer entgegenstehen, werden nicht anerkannt. Ausnahmefälle für die Belegung eines Einzel-
zimmers sind durch entsprechende Nachweise (ärztliche Stellungnahmen, Stellungnahmen der Ein-
richtung) dem Sozialhilfeträger zu belegen. 
 
Mit Datum der Beantragung einer Höherstufung der Pflegebedürftigkeit (Pflegegrad) bei der Pflege-
kasse ist bereits auch der Sozialhilfeträger über diese Antragstellung zu informieren.  
 
Schutz der Sozialdaten 
Angaben des Antragstellers über seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse werden als 
Sozialgeheimnis behandelt und anderen nicht unbefugt offenbart. Eine Weitergabe von Daten ist nur 
zulässig, wenn der Betroffene im Einzelfall eingewilligt oder wenn eine Weitergabe von Daten gesetz-
lich erlaubt ist (67 SGB X). Der im § 118 SGB XII ermöglichte automatische Datenabgleich kann ohne 
Einwilligung der Leistungsberechtigten erfolgen. 
 
 
 
 
 
 


